
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner. Wir als Versicherer erbringen die vertraglich vereinbarten Leistungen. 
Für unser Vertragsverhältnis gelten die nachfolgenden Bedingungen.
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§ 1  Versicherte und nicht versicherte Schäden 
und Gefahren 

1.  Versichert sind Schäden jeglicher Art an den versicherten Sachen 
(siehe § 2), insbesondere auch durch Diebstahl, Vandalismus und 
Elementargefahren. 

1.1 Vandalismus ist die vorsätzliche Zerstörung oder Beschädigung 
der versicherten Sachen durch Dritte.

1.2 Diebstahl ist die unbefugte Entnahme von versicherten Sachen der 
Grabstelle durch Dritte.

1.3 Elementargefahren sind Sturm (Windstärke 8 mit einer Windge-
schwindigkeit von mind. 63 km/Stunde), Hagel, Hochwasser, 
Schneedruck, Blitzschlag und sonstige Naturgewalten.

2.  Nicht versichert sind Schäden, die hervorgerufen werden durch:
2.1 allmähliche Einwirkung von Niederschlägen und Witterungs- 

einflüssen;
2.2 Diebstahl von nicht fest mit dem Boden verbundenem Grabzu- 

behör	sowie	von	Anpflanzungen;	
2.3	Erdsenkung;
2.4 Schwamm- sowie Schimmelbildung und sonstige natürliche Ver-

unreinigungen	(z.	B.	Vogelkot);
2.5 unsachgemäße Behandlung der versicherten Sachen oder unsach-

gemäße Ausführung von Arbeiten an der Grabstelle oder an den 
versicherten	Sachen;

2.6	Beschädigung	der	Anpflanzung	durch	Tiere	(wie	z.B.	Verbiss).

3.  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die nicht an der ver-
sicherten Grabstelle entstehen.

§ 2  Versicherte und nicht versicherte Sachen 

1.  Versicherungsschutz besteht für fest mit dem Boden verbundene 
dauerhafte Bestandteile von Grabstellen (z.B. Grabsteinen, Urnen-
platten und Grabsteineinfassungen) aus Stein, Metall und Holz  
sowie deren Zubehör (z.B. Grablampe, Grabvase und Weihwasser-
gefäß).

2.  Weiterhin besteht Versicherungsschutz für fest auf der Grabstelle 
eingepflanzte	lebende	Grünpflanzen.

3.  Nicht versichert sind Schnittblumen und Gestecke.

§ 3 Versicherte Kosten

Der Versicherer ersetzt Kosten, die verbunden sind mit der Wiederbe-
schaffung, der Wiederherstellung und der Beseitigung der versicher-
ten Sachen (siehe § 2).

§ 4 Versicherungsort

Versicherungsort ist die im Versicherungsschein bezeichnete Grab-
stelle.

§ 5  Entschädigungsberechnung, Versiche-
rungswert, Selbstbeteiligung

1.  Vom Versicherer werden infolge eines Versicherungsfalls die ver-
sicherten Sachen in gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand 
(Neuwert) ersetzt, höchstens jedoch bis zur Versicherungssumme. 

2.  Es liegt im Ermessen des Versicherers, ob die versicherten Sachen 
wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden. Der Versicherer 
kann sich hierbei der Hilfe eines Sachverständigen bedienen. Die 
Kosten für den Sachverständigen trägt der Versicherer.

3.  Die maximale Entschädigung je Versicherungsfall ist im Versiche-
rungsschein vereinbart. 

4.  Die Selbstbeteiligung je Versicherungsfall bei Schäden von An-
pflanzungen	ist	im	Versicherungsschein	vereinbart.

§ 6  Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers 
oder seines Vertreters

1.  Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von 
 Gefahrumständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzei-
gen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für 
dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten 
Inhalt zu schließen.
Der	Versicherungsnehmer	 ist	auch	 insoweit	zur	Anzeige	verpflichtet,	
als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Ver-
sicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2.  Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung
	 Hat	der	Versicherungsnehmer	die	Anzeigepflicht	nicht	vorsätzlich	

verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen 
geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen 
des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom 
Versicherungsnehmer	 unverschuldeten	 Pflichtverletzung	 werden	
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil.

 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 
10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser 
Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
	 Verletzt	der	Versicherungsnehmer	seine	Anzeigepflicht	nach	Num-

mer 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, 
der	Versicherungsnehmer	hat	die	Anzeigepflicht	weder	vorsätzlich	
noch grob fahrlässig verletzt.

 Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rück-
trittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der  Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder ande-
ren Bedingungen abgeschlossen hätte.

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, so 
ist	er	nicht	zur	Leistung	verpflichtet,	es	sei	denn,	der	Versicherungs-
nehmer	weist	nach,	dass	die	Verletzung	der	Anzeigepflicht	sich	auf	
einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den  
Umfang	der	Leistungspflicht	des	Versicherers	ursächlich	ist.	Hat	der	
Versicherungsnehmer	die	Anzeigepflicht	 arglistig	 verletzt,	 ist	 der	
Versicherer	nicht	zur	Leistung	verpflichtet.

c) Kündigung
	 Verletzt	der	Versicherungsnehmer	seine	Anzeigepflicht	nach	Nr.	1	

weder vorsätzlich noch grob fahrlässig, kann der Versicherer den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es 
sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rück-
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tritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn 
der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die 
unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung
 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-

schung anzufechten, bleibt unberührt.

3.  Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur  
Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb eines Monats schrift-
lich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er 
seine	Erklärung	stützt;	zur	Begründung	kann	er	nachträglich	weitere	
Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung 
angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer	 von	 der	 Verletzung	 der	 Anzeigepflicht	 und	 der	 Umstän-
de Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht  
begründen.

4.  Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur  Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur 
Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen 
der	Verletzung	der	Anzeigepflicht	hingewiesen	hat.

5.  Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die 
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versiche-
rungsnehmer	kann	sich	darauf,	dass	die	Anzeigepflicht	nicht	vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder 
dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt 
(2b) und zur Kündigung (2c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss;	außer	für	bereits	eingetretene	Versicherungsfälle.	Die	
Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder 
sein	Vertreter	die	Anzeigepflicht	vorsätzlich	oder	arglistig	verletzt	hat.

§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes,  
Fälligkeit, Zahlung

1.  Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in  
Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2.  Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen 
eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des verein-
barten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginns zu zahlen.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver-
tragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach 
Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 
oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, 
nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsneh-
mers ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat 
nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als 
erste Prämie.

3.  Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maß-
gebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom 
Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4.  Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht 
zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der 
Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versiche-
rungsfall	nicht	zur	Leistung	verpflichtet,	wenn	er	den	Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 8 Dauer und Ende des Vertrages

1.  Dauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum 
abgeschlossen.

2.  Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Versicherungsnehmer 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres oder dem Versicherer spätestens einen Monat vor dem Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

3.  Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren 
zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter  
Einhaltung einer Frist von einem Monat vom Versicherungsnehmer 
gekündigt werden.
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens einen Monat vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.
 
4.  Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

5.  Wegfall des versicherten Interesses
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, 
endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Weg-
fall des Risikos Kenntnis erlangt. 

Als Wegfall des versicherten Interesses gilt der Ablauf des Nutzungs-
rechtes der Grabstelle. 
Eine Umbettung gilt nicht als Wegfall des versicherten Interesses.

§ 9  Folgeprämie

1.  Fälligkeit
a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweili-

gen Versicherungsperiode fällig.
b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versiche-

rungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitraums 
bewirkt ist.
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2.  Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in 
Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen.

3.  Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzei-

tiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform zur 
Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei 
Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mah-
nung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Ver-
trag die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leis-
tungsfreiheit und Kündigungsrecht - aufgrund der nicht fristge-
rechten Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein 
Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt 
des Versicherungsfalls mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen 
oder	Kosten	in	Verzug,	so	ist	der	Versicherer	von	der	Verpflichtung	
zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.

 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so ver-
bunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der 
Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Ver-
zug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung 
ausdrücklich hinzuweisen. 

4.  Zahlung der Prämie nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer 
innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit 
des Versicherers (Nr. 3b) bleibt unberührt.

§ 10 Lastschrift 

1.  Pflichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart wor-
den, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit der 
Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

2.  Änderung des Zahlungsart
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere 
Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen 
werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftverein-
barung in Textform zu kündigen.
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der 
Versicherungsnehmer	verpflichtet	ist,	die	ausstehende	Prämie	und	zu-
künftige Prämien selbst zu übermitteln.
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschla-
genen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rech-
nung gestellt werden, sofern dieser es zu vertreten hat.

§ 11  Ratenzahlung 

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu 
den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden 
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder 
teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.

§ 12  Prämie bei vorzeitiger Vertrags- 
beendigung

1.  Allgemeiner Grundsatz
a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf 

der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versiche-
rungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspru-
chen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt be-
antragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Inte-
resses Kenntnis erlangt hat.

2.  Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 
 Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklä-

rung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versiche-
rer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil der Prämien zu erstatten.  Voraussetzung ist, dass der Versiche-
rer in der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfol-
gen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und 
der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungs-
schutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

 Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zu-
sätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu er-
statten;	dies	gilt	nicht,	wenn	der	Versicherungsnehmer	Leistungen	
aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers 
beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach 
denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt 
hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.

 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers 
beendet, weil die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig 
gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene 
Geschäftsgebühr zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versiche-
rers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versiche-
rer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung 
zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie ver-
pflichtet,	wenn	das	versicherte	 Interesse	bei	Beginn	der	Versiche-
rung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, 
die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges 
Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

§ 13 Obliegenheiten 

1.  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsneh-

mer vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen hat, sind:
 aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertrag-

lich vereinbarten Sicherheitsvorschriften
 bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Oblie-

genheiten
b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig 

eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls gegen-
über dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer inner-
halb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt 
hat, den Vertrag fristlos kündigen.

 Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn 
der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder 
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vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.

2.  Obliegenheiten bei und nach Eintritt des  
 Versicherungsfalls
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versiche-

rungsfalls
 aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 

Schadens	zu	sorgen;
 bb) dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm 

Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder 
telefonisch	-	anzuzeigen;

 cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minde-
rung - ggf. auch mündlich oder telefonisch -  einzuholen, wenn 
die	Umstände	dies	gestatten;

 dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minde-
rung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere 
an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unter-
schiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach 
pflichtgemäßem	Ermessen	zu	handeln;

 ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum un-
verzüglich	der	Polizei	anzuzeigen;

 ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis 
der	abhanden	gekommenen	Sachen	einzureichen;

 gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Scha-
denstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer 
freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, 
sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. 
durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besich-
tigung	durch	den	Versicherer	aufzubewahren;

 hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Auskunft 
– auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung 
des	Versicherungsfalls	oder	des	Umfanges	der	Leistungspflicht	
des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über 
Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der 
Entschädigungspflicht	zu	gestatten

 ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren  
Beschaffung	ihm	billigerweise	zugemutet	werden	kann;

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers 
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nummer  
2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen 
und rechtlichen Umständen möglich ist.

3.  Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 

oder	2	vorsätzlich,	so	ist	der	Versicherer	von	der	Verpflichtung	zur	
Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kür-
zen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer	 jedoch	zur	Leistung	verpflichtet,	 soweit	der	Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit we-
der für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch	für	die	Feststellung	oder	den	Umfang	der	Leistungspflicht	des	
Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, 
ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 14  Gefahrerhöhung 

1.  Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragser-

klärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen 
Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die unge-
rechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher 
wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorlie-
gen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem 
der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr 
nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversi-
chert gelten soll. 

2.  Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsneh-

mer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrer-
höhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten 
gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vor-
herige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorge-
nommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer un-
verzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung 
unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von 
ihr Kenntnis erlangt hat.

3.  Kündigung oder Vertragsanpassung durch den  
 Versicherer
a) Kündigungsrecht des Versicherers
	 Verletzt	 der	 Versicherungsnehmer	 seine	 Verpflichtung	 nach	 Nr.	 

2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der 
Versicherungsnehmer	 seine	 Verpflichtung	 vorsätzlich	 oder	 grob	
fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

 Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versi-
cherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

 Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach  
Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung
 Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der 

Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechen-
de erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung der erhöhten 
Gefahr ausschließen.

 Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 
10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der er-
höhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht 
hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung 
nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden 
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhö-
hung bestanden hat.
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5.  Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist 

der	Versicherer	nicht	zur	Leistung	verpflichtet,	wenn	der	Versiche-
rungsnehmer	seine	Pflichten	nach	Nr.	2	a)	vorsätzlich	verletzt	hat.	
Verletzt	der	Versicherungsnehmer	diese	Pflichten	grob	fahrlässig,	
so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer 
für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zuge-
gangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer 
seine	 Anzeigepflicht	 vorsätzlich	 verletzt	 hat.	 Hat	 der	 Versiche-
rungsnehmer	seine	Pflicht	grob	fahrlässig	verletzt,	so	gilt	a)	Satz	2	
und	 3	 entsprechend.	Die	 Leistungspflicht	 des	 Versicherers	 bleibt	
bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu 
dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt 
war.

c)	 Die	Leistungspflicht	des	Versicherers	bleibt	bestehen,
 aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrer-

höhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalls 
oder	den	Umfang	der	Leistungspflicht	war	oder

 bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls die Frist für 
die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündi-
gung nicht erfolgt war oder

 cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechende erhöhte Prämie verlangt.

§ 15  Überversicherung 

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten In-
teresses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Ver-
sicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversi-
cherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung 
herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist 
für die Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den der Versiche-
rer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit 
dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die 
Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 16  Mehrere Versicherer

1.  Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 
versichert,	 ist	 verpflichtet,	 dem	Versicherer	 die	 andere	 Versicherung	
unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versiche-
rer und die Versicherungssumme anzugeben.

2.  Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt	der	Versicherungsnehmer	die	Anzeigepflicht	(siehe	Nr.1)	vor-
sätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in § 6 be-
schriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch 
ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn 
der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalls Kenntnis von der  
anderen Versicherung erlangt hat. 

3.  Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 

versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen 
den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die 
Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Be-
stehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamt-
schaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b)	 Die	Versicherer	sind	in	der	Weise	als	Gesamtschuldner	verpflichtet,	
dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm 
nach	seinem	Vertrage	obliegt;	der	Versicherungsnehmer	kann	aber	
im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Scha-
dens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei 
demselben Versicherer bestehen.

 Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus ande-
ren Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Scha-
den, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag 
in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt 
nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men, aus denen die Prämien errechnet wurde, nur in diesem Ver-
trag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Ent-
schädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass 
aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leis-
ten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene 
Vertrag nichtig.

 Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem 
er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt.

4.  Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehr-

fachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entste-
hen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, 
dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versi-
cherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie 
auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versi-
cherung nicht gedeckt ist.

 Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versiche-
rungssumme und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt 
wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehr-
fachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der 
mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken 
ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleich-
zeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, 
kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herab-
setzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

 

§ 17 Versicherung für fremde Rechnung

1.  Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eige-
nen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. 
Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn 
der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.
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2.  Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versi-
cherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine 
Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der 
Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers ver-
langen.

3.  Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers 

von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für frem-
de Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten 
zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versiche-
rungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versi-
cherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis 
des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Re-
präsentant des Versicherungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Ver-
trag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine 
rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht 
möglich oder nicht zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der 
Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten 
geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.

§ 18 Rechtsverhältnis nach dem  
Versicherungsfall

1.  Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der Vertrags-
parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in 
Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei späte-
stens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädi-
gung zugegangen sein.

2.  Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach 
ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungs- 
periode, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zu-
gang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 19 Keine Leistungspflicht aus besonderen 
Gründen

1.  Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des 
 Versicherungsfalls
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich 

herbei,	so	ist	der	Versicherer	von	der	Entschädigungspflicht	frei.
 Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Straf- 

urteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers 
festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als 
bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig her-
bei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen.

2.  Arglistige Täuschung nach Eintritt des  
 Versicherungsfalls
Der	Versicherer	ist	von	der	Entschädigungspflicht	frei,	wenn	der	Versi-
cherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den 
Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht 
oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges 
Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder  
Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des  
Satzes 1 als bewiesen.

§ 20 Anzeigen / Willenserklärungen

1.  Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem 
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer 
bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhält-
nis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfol-
gen, in Textform abzugeben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versi-
cherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen 
als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen 
Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben 
unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namens- 
 änderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung ei-
nes eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte 
Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht ange-
zeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Ab-
sendung des Briefes als zugegangen.

3.  Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen  
 Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift  
seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 ent-
sprechend Anwendung.

§ 21 Agentenvollmacht

1.  Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungs-
nehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages,
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen  

Beendigung,
c)	 Anzeige-	 und	 Informationspflichten	 vor	 Abschluss	 des	 Vertrages	

und während des Versicherungsverhältnisses.

2.  Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer 
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versi-
cherungsnehmer zu übermitteln.
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3.  Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der 
Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder 
dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzuneh-
men. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungs-
nehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei 
der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit 
nicht kannte.

§ 22 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten 
seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 23 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-
ren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begrün-
denden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt 
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit, soweit dieser 
Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt.

§ 24 Gerichtsstand

Für Klagen gegen uns aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach unserem Sitz oder der für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist 
auch das örtliche Gericht zuständig, in dessen Bezirk dieser zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen 
aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer bei 
dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Er-
mangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts 
zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, 
bestimmt sich das zuständige Gericht nach seinem Sitz oder seiner 
Niederlassung.

Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz in einen Staat au-
ßerhalb Deutschlands oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist für Klagen 
aus dem Versicherungsvertrag und der Versicherungsvermittlung 
ausschließlich das Gericht zuständig, in dessen Bezirk wir unseren Sitz 
haben.

§ 25 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 26 Aufsichtsbehörde

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist für die Aufsicht 
der Versicherungsunternehmen zuständig und gleichzeitig gesetzli-
che Beschwerdestelle. 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – 
Graurheindorfer Straße 108 
D-53117 Bonn 

§ 27 Versicherungsombudsmann

zu einem Beschwerdewert von 5.000 € ist die Entscheidung des Om-
budsmanns für uns bindend. Darüber hinaus kann er eine unverbind-
liche Empfehlung geben.  

Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 08 06 32, D-10006 Berlin 
Telefon 01804/ 22 44 24 (aus dem deutschen Festnetz 20 Cent pro Anruf*)
Telefax 01804/ 22 44 25 (aus dem deutschen Festnetz 20 Cent pro Fax*)
*aus den Mobilfunknetzen können andere Preise gelten
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

§ 28 Vertragssprache

Die Kommunikation während der Vertragsdauer erfolgt ausnahmslos 
in deutscher Sprache. 
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